
Sitzung des Betriebsausschusses Stadtwerke Sundern am 23.11.2021 

 

 
 
 
 
 
Sundern, den 15.11.2021 

 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Sundern (Sauerland) 
 
Am Dienstag, dem 23.11.2021, 17:30 Uhr, findet im Ratssaal des Rathauses, Rathausplatz 1, 59846, 
Sundern (Sauerland), eine Sitzung des Betriebsausschusses Stadtwerke Sundern des Rates der Stadt 
Sundern (Sauerland) mit folgender Tagesordnung statt: 
 
I. Öffentliche Sitzung   
 
1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit des Be-

triebsausschusses Stadtwerke Sundern sowie Anerkennung der Niederschriften über die Sitzun-
gen des Betriebsausschusses Stadtwerke Sundern am 31.08.2021 und 28.09.2021, öffentlicher 
Teil. 

 
2. Verzinsung des Eigenkapitals durch die Stadt Sundern 

Antrag der FDP-Fraktion zur Rückzahlung des gemeindlichen Eigenkapitals im Abwasserbereich 
 
3. Vorläufiger Jahresabschluss 2020 der Stadtwerke Sundern 
 
4. Investitionsprogramm der Stadtwerke Sundern 2021-2025 
 
5. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sundern für das Wirtschaftsjahr 2022 
 
6. Neufestsetzung der Abfallgebühren 2022 und Neufassung der Satzung über die Heranziehung zu 

Gebühren für die Abfallbeseitigung 
 
7. Neufestsetzung der Entwässerungsgebühren 2022 
 
8. Neufestsetzung des Wassergeldes und der Grundgebühr 2022 
 
9. Verkauf Grundstück Ringstraße 72, Sundern-Langscheid 

Alter Hochbehälter Langscheid 
hier: Festlegung von Verkaufkriterien 

 
10. Genehmigung überplanmäßiger Auftragssummen (Ausgaben) Wasserwerk Langscheid 
 
11. Stand laufender Baumaßnahmen 
 
12. Anfragen und Informationen 
 
II. Nichtöffentliche Sitzung   
 
13. Anerkennung der Niederschriften über die Sitzungen des Betriebsausschusses Stadtwerke Sun-

dern am 31.08.2021 und 28.09.2021, nicht öffentlicher Teil. 
 
14. Anfragen und Informationen 
 
 
 
Auf der Grundlage der aktuellen Corona-Schutzverordnung wird auf Folgendes hingewiesen:  
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Zutritt zum Ratssaal erhalten nur Personen, die einen aktuellen Nachweis einer Immunisierung (genesen 
oder geimpft) oder einer negativen Testung vorlegen.  
Der Nachweis wird vor dem Zutritt zum Ratssaal geprüft. Personen ohne Nachweis kann kein Zutritt ge-
währt werden. 
 


